
IV. Verwirklichung von Maßnahmen der strafrechtl. Verantwortlichkeit 1.1
und zur Teilnahme an einer entspre
chenden Weiterbildung,

— den Rat des Kreises, Abteilung Berufs
bildung und Berufsberatung, über Auf
lagen zur beruflichen Aus- und Wei
terbildung

zu informieren und bei der Verwirkli
chung dieser Auflagen (§ 72 StGB) mit 
ihm zusammenzuarbeiten.
(2) Für die Verwirklichung der Auflagen 
gemäß § 72 StGB gelten die §§ 20 und 21 
entsprechend.

Anmerkung: Vgl. Ziff.II. 1. der RV
Nr. 14/75 des Ministers der Justiz. Sie lau
tet:

„II.
Verwirklichung der Maßnahmen 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
durch das Gericht

1.
Verurteilung auf Bewährung
1.1.
Das Gericht T Instanz hat bei einer Ver
urteilung auf Bewährung — in der Regel 
in Verbindung mit der Urteilsberatung — 
schriftlich festzulegen,
— welcher für die erzieherische Einwir

kung auf den Verurteilten verantwort
liche Leiter und welche Kollektive, in 
deren Bereich der Verurteilte arbeitet 
und lebt (§ 32 StGB), über das Ergeb
nis des Verfahrens zu informieren sind,

— welche Hinweise und Empfehlungen 
dem Leiter und den Kollektiven zur 
Gewährleistung der Erziehung und Be
währung des Verurteilten zu geben 
sind,

— welche weiteren Maßnahmen zur Kon
trolle der Bewährung, insbesondere 
der Erfüllung auferlegter Pflichten, zu 
veranlassen sind. Hält das Gericht 
Kontrollmaßnahmen nicht für erforder
lich, sind die Gründe dafür zu vermer
ken.

1.2.
Die Information der an der Erziehung des 
Verurteilten Beteiligten über den Ausgang 
des Verfahrens und ihre Verantwortung 
für die Erziehung des Verurteilten erfolgt
— gegenüber den an der Verhandlung 

teilnehmenden Vertretern des Betrie

bes, des Arbeitskollektivs oder des 
Wohngebietes durch eine Aussprache 
im Anschluß an die Urteilsverkündung 
oder mit der Auswertung des Verfah
rens im Kollektiv;

— gegenüber den nach § 32 StGB verant
wortlichen Leitern durch schriftliche 
Mitteilung
• über den Grund der Verurteilung, 

Art und Höhe der Strafe einschließ
lich der dem Verurteilten auferleg
ten Verpflichtungen,

• von Hinweisen und Empfehlungen 
zur Gestaltung der Erziehung und 
Bewährung,

— gegenüber Leitern und Kollektiven 
beim Verlangen des Gerichts, zu einem 
bestimmten Zeitpunkt oder aus einem 
besonderen Anlaß über den Verlauf 
und die Ergebnisse der Erziehung und 
Bewährung des Verurteilten zu berich
ten.

1.3.
Die gemäß § 342 Abs. 5 StPO vorgesehene 
richterliche Verwarnung wird in einer er
zieherischen Aussprache mündlich erteilt. 
Ausnahmsweise kann auch eine mündliche 
Verhandlung anberaumt werden, wenn 
dies zur Aufklärung bestimmter Um
stände, zur Gestaltung des weiteren Erzie- 
hungs- oder Bewährungsprozesses des 
Verurteilten oder Entscheidung über die 
Verpflichtung zur gemeinnützigen Frei
zeitarbeit notwendig ist. Hat das erstin
stanzliche Verfahren vor einem Kollegial
gericht stattgefunden, müssen bei der Er
teilung der Verwarnung Schöffen mitwir- 
ken, wenn ein Beschluß über die Ver
pflichtung zur Freizeitarbeit gefaßt oder 
ausnahmsweise eine mündliche Verhand
lung durchgeführt werden soll (§ 357 Abs. 2 
StPO).

1.4.
Wurde der Verurteilte zur gemeinnützigen 
Freizeitarbeit oder fachärztlichen Behand
lung verpflichtet oder wurde ihm ein Auf
enthaltsverbot auferlegt, hat das Gericht 
eine Kontrollfrist (voraussichtlicher Zeit
punkt der Verwirklichung) zu bestimmen, 
um sich, falls eine Information gemäß § 12 
Abs. 2 der 1. DB zur StPO nicht vorliegt, 
über die Verwirklichung dieser Maßnah
men informieren zu lassen.
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